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GESCHÄFTSZ. 1X-7361001 1140215 

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

serrerr Vermittlung bei Anfrage "Entscheidung externe Anwaltskanzlei vs. interne 
Rechtsabteilung” [#12363] 

sezus Ihre Bitte um Vermittlung vom 28. Februar 2016 

nachdem mir nunmehr die Stellungnahme der Verwaltung des Deutschen Bundesta- 

ges vorliegt, kann ich Ihnen folgende abschließende Bewertung zukommen lassen: 

  

Nach Auskunft der Verwaltung des Deutschen Bundestages lag Ihre E-Mail vom 23. 

Januar 2016 aufgrund eines Organisationsversehens dort in der Akte noch nicht vor, 

so dass man Sie mit Schreiben vom 29. Januar 2016 erneut unter Fristsetzung bis 

zum 12. Februar 2016 um ergänzende Angaben, darunter die Mitteilung einer posta- 

lischen Erreichbarkeit, bat. Aufgrund der Tatsache, dass die Aktenführung des Deut- 

schen Bundestages im Bereich der Antragsbearbeitung nach dem IFG in Papierform 

erfolgt und Ihre postalische Erreichbarkeit gegeben war, wurde Ihnen das Schreiben 

vom 15. Februar 2016 auf diesem Weg übersandt. Aufgrund Ihrer grundsätzlichen 

Bereitschaft zur Kostenübernahme, beabsichtigt die Verwaltung des Deutschen Bun- 

destages Ihnen nunmehr in einer Zwischennachricht mitzuteilen, dass die Prüfung 

Ihres umfangreichen Antrags noch andauert und die Vorabschätzung des Arbeits- 

aufwands zeitnah erfolgen wird. 
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SHTE2VoN?2 Aufgrund der m.E. noch angemessenen Fristsetzung von in der Regel zwei vollen 

Wochen und der nunmehr erfolgenden weiteren Bearbeitung Ihres Antrags, ist das 

Vorgehen der Verwaltung des Deutschen Bundestages nicht zu beanstanden. Auch 

die Gründe für die Umstellung auf eine postalische Kommunikation sind nachvoll- 

ziehbar dargestellt. Zudem besteht nach dem IFG auch grundsätzlich kein Anspruch 

auf eine bestimmte Form der Beantwortung durch die Behörde. 

Ich gehe davon aus, dass sich Ihre Bitte um Vermittlung somit derzeit erledigt hat. 

Sollten Sie im weiteren Verlauf des Verfahrens weitere Nachfragen haben, können 

Sie sich gerne erneut an mich wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Faßbender 
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